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3>fe bernifdje 3enfu* oon 1803 bis 1831.
Son §anS #uber.

SluSgangSpunft biefer Slrbeit muß bie geit berSIRebiation

fein, benn fie ßat bie neueren genfurberorbnungen ent-
fteßen laffen unb ßat fie ber SReftaurationSgeit übermittelt.
Sodß ift baS ftauptgetoidjt auf bie lefetere Seriobe gelegt,
©inridjtung unb Sätigfeit ber genfur bon 1803—1831 foll
im folgenben bargeftellt toerben.

I. Drganifation unb SBefugnijfe ber tfcnfurtommiffion.

a. 3n 6er HTeöiatfo«.

Sie ßelbetifdße Serfaffung garantierte bie greißeit ber
Sreffe. Slber eS ging nicßt lange, bis biefe unbebingte
Sßreßfreißett befdßränft tourbe. Scßon im SRobember 1801,
nacß bem StaatSftreid) ber göberaliften, tourbe eine et-
gentlidße genfurberorbnung erlaffen, bie aber am 2. guni
1802 bon ben neuerbingS gut SIRadjt gelangten SRabifalen
toieber aufgeßoben tourbe. 1803 traten bie Serfaffungen
ber eingehen Santone unb mit bielen bon ißnen toieber
eine regelredjte genfur in Sraft.

gn Sem übertrug ber Sleine SRat am l.guni 1803 bie
genfur an ben Staatsrat1). Siefer toar ja bie gegebene
Seßörbe, ba er für bie innere unb äußere Sicßerßeit beS

SantonS gu forgen ßatte. Sie erfte genfurberorbnung
ber StRebiation tourbe am 26. guli 1803 eingeführt*).
©S tourbe bom Staatsrat ein eingiger genfor ernannt,
ber bie Slufgabe ßatte, alle geitungen, periobifdjen
Slätter, Slfftdßen, Slbßanblungen unb glugfdßriften

») SJefreten-Sucb, 1, 50.
') $efreten»Sud) 1, 128.

Die bernische Zensur von 1803 bis 1831.
Von Hans Huber.

Ausgangspunkt dieser Arbeit muß die Zeit derMediation
sein, denn sie hat die neueren Zensurverordnungen ent>

stehen lassen und hat sie der Restaurationszeit übermittelt.
Doch ist das Hauptgewicht auf die letztere Periode gelegt.
Einrichwng und Tätigkeit der Zensur von 1803—1831 soll
im folgenden dargestellt werden.

I. Organisation und Befugnisse der Zensurkommissio».

«. Sn 0er Meöiatto«.

Die helvetische Verfassung garantierte die Freiheit der
Presse. Aber es ging nicht lange, bis diese unbedingte
Preßfteiheit beschränkt wurde. Schon im November 1801,
nach dem Staatsstreich der Föderalisten, wurde eine ei>

gentliche Zenfurverordnung erlassen, die aber am 2. Juni
1802 von den neuerdings zur Macht gelangten Radikalen
wieder aufgehoben wurde. 1803 traten die Verfassungen
der einzelnen Kantone und mit vielen von ihnen wieder
eine regelrechte Zensur in Kraft.

Jn Bern übertrug der Kleine Rat am I.Juni 1803 die
Zensur an den Staatsrats. Dieser war ja die gegebene
Behörde, da er für die innere und äußere Sicherheit des
Kantons zu sorgen hatte. Die erste Zensurverordnung
der Mediation wurde am 26. Juli 1803 eingeführt").
Es wurde vom Staatsrat ein einziger Zensor ernannt,
der die Aufgabe hatte, alle Zeiwngen, periodischen
Blätter, Affichen, Abhandlungen und Flugschriften

') Dekreten.Buch 1. 60.

') DeKeten-Buch 1, 128.
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politifdßen gnßalts gu übertoadjen. SarauS ift erfidjtltdj,
baß bie ftauptaufmerffamfeit auf baS Solitifdße geridßtet
toar. Sie oben aufgegäßlten ©rgeugniffe ber Sruefer-
preffe burften oßne ©rlaubnis beS genforS toeber ber»
fauft nodß gebrüdt toerben bei gang anfeßnlidßen Süßen.
Sen geitimgSfcßreibern tourbe in biefer Serorbnung bie
3Retßobe gang genau borgefdjrieben. ©S tönt gum Seil
gang fritifcß-toiffenfcßafttidß: Sie burften in ißren Slrtifeln
nur Satfadßen bringen; bei SluSjügen aus fremben Slät»
tem mußten biefe genannt toerben; bei unfidjem SRadj»

ricßten tourbe bie Duellenangabe geforbert. Streng
berboten toaren ißnen „Semerfungen" unb „SRaifonne»
mentS" über politifdße ©egenftänbe. Saju ßätten fie ficß
einer „anftänbigen Sdßreibart" oßne „giftige gutagen"
ju befleißigen.

Sie bergangene SRebolution mar natürlidß berpönt bei
ben Seßörben. gn einem gebel befaßt ber Staatsrat,
ba% ber genfer in ben geitungen feine politifdßen Slrtifel
bulben folle, bie bie fünf berftoffenen SReboIutionSjaßre
beträfen unb audß feine foldßen, bie baS Slnfeßen ber
SRegierung irgenbtoie fdjmälern fönnten.*)

SRadj ©rlaß biefer Serorbnung amteten eine ganje
Slnjaßl bon genforen. Ser erfte toar SRatSßerr S. SRub.

Strdßberger bon SIRont.s) SRadß ißm berfaß ber SlmtSftatt-
ßalter bon Sera Semßarb ftermann bie Stelle beS

genforS. Seffen SRadßfolger toaren SRatSßerr ©man. SRub.

griebrieß gifdßer unb bann SRatSfdjreiber Sam. Slbraß.
©ruber, gßnen folgte ber befanntefte genfor SemS, Sari
Subtoig ftaller, ber bom September 1806 bis jum
Dftober 1809 feines SlmteS mattete, ©r befriebigte bie
SRegierang gar nidjt, meil er bie Serorbnung oft nidßt
in ißrem Sinne ßanbßabte unb baburdß ßeftige SiS-
fuffionen auf ben Sßlan rief, gn feinem neuen Slmte be-

') SDtanual beS Staatsrate! 1. 224.
Site Serfonalien aller tjier unb fpäter genannten Serfonen

ftnb im Jptftor.-Siograbfj. Sejifon ber ©djroeij enttjalten.
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politischen Inhalts zu überwachen. Daraus ist ersichtlich,
daß die Hauptaufmerksamkeit auf das Politische gerichtet
war. Die oben aufgezählten Erzeugnisse der Drucker»
presse durften ohne Erlaubnis des Zensors weder ver»
kauft noch gedruckt werden bei ganz ansehnlichen Bußen.
Den Zeitungsschreibern wurde in dieser Verordnung die
Methode ganz genau vorgeschrieben. Es tönt zum Teil
ganz Kitisch'wissenschaftlich: Sie durften in ihren Artikeln
nur Tatsachen bringen; bei Auszügen aus fremden Blät»
tern mußten diese genannt werden; bei unsichern Nach»
richten wurde die Quellenangabe gefordert. Streng
verboten waren ihnen „Bemerkungen" und «Raisonne»
ments" über politische Gegenstände. Dazu hatten sie sich

einer „anständigen Schreibart" ohne „giftige Zulagen"
zu befleißigen.

Die vergangene Revolution war natürlich verpönt bei
den Behörden. Jn einen? Zedel befahl der Staatsrat,
daß der Zensor in den Zeitungen keine politischen Artikel
dulden solle, die die fünf verflossenen Revolutionsjahre
beträfen und auch keine solchen, die das Ansehen der Re»

gierung irgendwie schmälern könnten.
Nach Erlaß dieser Verordnung «mieten eine ganze

Anzahl von Zensoren. Der erste war Ratsherr K. Rud.
Kirchberger von Mont. «) Nach ihm versah der Amtsstatt»
Halter von Bern Bemhard Hermann die Stelle des
Zensors. Dessen Nachfolger waren Ratsherr Eman. Rud.
Friedrich Fischer und dann Ratsschreiber Sam. Abrah.
Gruber. Ihnen folgte der bekannteste Zensor Berns, Karl
Ludwig Haller, der vom September 1806 bis zum
Ottober 1809 seines Amtes waltete. Er befriedigte die
Regiemng gar nicht, weil er die Verordnung oft nicht
in ihrem Sinne handhabte und dadurch heftige Dis»
kussionen auf den Plan rief. Jn seinem neuen Amte be»

') Manual des Staatsrates 1. 224.
') Die Personalien aller hier und später genannten Personen

sind im Histor.'Biograph. Lexikon der Schweiz enthalten.
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naßm er fidß feßr autofratifdj, unb bagu feßlte eS ißm an
Saft. Dßne Söebenfen überfdjritt er feine SBefugniffe. Gr
fdßeute fidß nicßt, in ben gu genfierenben geitimgen feine
eigenen Slnfidßten in bie Sluffäfee anberer ehtgufdßieben.
SIlS er fidß bieS in einem Slrtifel, in bem über bie gnaugu»
ration beS neuen SßroreftorS, Srofeffor Sdßiferli, beridßtet
mar (1808), erlaubte, tourbe er auf bie energifdße Slage
ber Suratel ßin gemaßregelt. Sodß toar bieS oßne ©rfolg,
benn ftaller beging fpäter nodß fdßtoerere Serftöße.

gür baS Stubienjaßr 1806/07 toar er gum Sroreftor
getoäßlt toorben unb ßatte in feiner gnaugurationSrebc
feine ftaatSredßtlidjen Slnfdßauungen bargelegt. ftallerS
Sollege, Srofeffor Samuel Sdjnell, befämpfte biefe
Sluffaffungen, unb eS entfpann fidj ein ßeftiger geberlrieg
gtoifcßen ben beiben ©eteßrten. So wollte ftaller fpäter
feine Sefugniffe als genfor mißbraudßen, um feinen
miffenfdßaftlidßen unb politifdßen ©egner bon ber Deffent-
ließfeit auSgufcßließen. ©r berbot baS gmprimatur bon
SdjnellS ftanbbudß beS bernifdjen gibilprogeffeS, obtooßl
in bem Sucß nicßts ftanb, toaS bem genfurgefe^ btreft
gutoiberlief. Sogleidß befdßtoerte fidß bie afabemifdje
Suratel beim Staatsrat, ber aber bie Sadße nicßt bon fidj
auS entfdjeiben mollte unb fie an ben Sleinen SRat toeiter-
leitete. Siefer feßob bie ©ntfdßeibung toieber bem Staatsrate

ju, ber bann ben Srud fcßließlicß (1809) betoilligte.
SaS toar natürlicß ein SIRißtrauenSbotum für ftaller.

Sie Sontroberfe Sdßnell-ftaller entfprang legten ©nbes
toeltanfdßaulicßen Serfcßiebenßeiten. SdßnettS Slnfdßauungen

gingen bon SRouffeau aus, er bertrat bie gbeen ber
SRebolution unb toolfte biefelben berbreiten unb bertiefen.
ftaller, anfänglidß aud) Slnßänger biefer gbeen, tourbe
nadß ben SdßredenSjeiten ber SRebolution jum ßeftigften
©egner ber neuen ©ebanfen unb fdßloß fidß ber Sdjule
ber romantifdßen StaatStßeoretifer an.

SRocß im gaßr ber Sontroberfe mit Sdjnell trat ftaller
als genfor gurüd. ©r ßatte einen Stuffafc gegen SIRüIler-
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nahm er sich sehr autokratisch, und dazu fehlte es ihm an
Takt. Ohne Bedenken überschritt er seine Befugnisse. Er
scheute sich nicht, in den zu zensierenden Zeitungen seine
eigenen Ansichten in die Aufsätze anderer emzuschieben.
Als er sich dies in einem Artikel, in dem über die Jnaugu-
ration des neuen Prorektors, Professor Schiferli, berichtet
war (1808), erlaubte, wurde er auf die energische Klage
der Kuratel hin gemaßregelt. Doch war dies ohne Erfolg,
denn Haller beging später noch schwerere Verstöße.

Für das Studienjahr 1806/07 war er zum Prorektor
gewählt worden und hatte in seiner Jnaugurationsrede
seine staatsrechtlichen Anschauungen dargelegt. Hallers
Kollege, Professor Samuel Schnell, bekämpfte diese

Auffassungen, und es entspann sich ein heftiger Federkrieg
zwischen den beiden Gelehrten. So wollte Haller später
seine Befugnisse als Zensor mißbrauchen, um seinen
wissenschaftlichen und politischen Gegner von der Oeffentlichkeit

auszuschließen. Er verbot das Imprimatur von
Schnetts Handbuch des bernischen Zivilprozesses, obwohl
in dem Buch nichts stand, was dem Zensurgesetz direkt
zuwiderlief. Sogleich beschwerte sich die akademische
Kuratel beim Staatsrat, der aber die Sache nicht von sich

aus entscheiden wollte und sie an den Kleinen Rat weiterleitete.

Dieser schob die Entscheidung wieder dem Staatsrate

zu, der dann den Druck schließlich (1809) bewilligte.
Das war natürlich ein Mißtrauensvotum für Haller.

Die Kontroverse Schnell-Haller entsprang letzten Endes
weltanschaulichen Verschiedenheiten. Schnetts Anschauungen

gingen von Rousseau aus, er vertrat die Ideen der
Revolution und wollte dieselben verbreiten und vertiefen.
Haller, anfänglich auch Anhänger dieser Ideen, wurde
nach den Schreckenszeiten der Revolution zum heftigsten
Gegner der neuen Gedanken und schloß sich der Schule
der romantischen Staatstheoretiker an.

Noch im Jahr der Kontroverse mit Schnell trat Haller
als Zensor zurück. Er hatte einen Aufsatz gegen Müller-
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griebberg in St. ©allen in bie geitung eingerüdt, toorauf
ber Staatsrat berorbnete, baß ber genfor oßne Setoillt-
gung feiner borgefefcten Seßörbe feine Slrtifel bmden
laffen bürfe. Sluf biefen Sorfall ßin berlangte ftaller feine
Semiffion.

ftallerS SRadjfolger toar toieber SRatSßerr gifdjer, bod)

nur probiforifdj, ba bie SiSfuffion über bie Setoitligung
ober baS SBerbot bon Srofeffor ScßnellS SBerf ben Slnftoß
gu einer SRefomt beS genfurgefefceS gegeben ßatte.

SiS 1809 toar bie genfur immer meßr auf ben Smd
unb Serlauf öon Sücßem auSgebeßnt morben, toie auS
einem ©utadßten beS Staatsrates an ben Steinen SRat

über bie SReöifion ber genfuröerorbnungl) ßerborgeßt.
gn biefem ©utadßten fcßlug ber Staatsrat als Söfung ber
genfurfrage öor, baß bie Sefugniffe beS genforS mieber
auf baS SIRaß, toie eS in ber Serorbnung öon 1803 um-
fcßrieben mirb, befdjränft mürben. Ser Staatsrat ber-
langte für fidß alfo nur bie genfur über geitungen unb
politifdße Scßriften, nidßt aber biejenige über bie übrige
Siteratur. gn begug auf bie Südßergenfur ftanben fidß
im ©utadßten gmei Sorfdßläge gegenüber: SRacß bem
einen follte bie Südßergenfur aufgeßoben toerben, nadß
bem anbern follte fie an eine ad hoc gu beftimmenbe
Seßörbe übergeßen. Ser Staatsrat wollte tooßl auf bie
Sluffidßt über bie Südßer berjidßten, toeil fie biel Slrbeit
unb Unanneßmlidjleiten bereitete, toie im galle ftaller»
Sdjnell. Sabei taudßt toieber ber ©ebanfe einer genfur-
fommiffion, toie fie im alten Sern beftanben ßatte, auf.
Siefe Slnregung tourbe in ben nun folgenben Seratungen
über bie neue Serorbnung aufgenommen.

Slm 8. ganuar 1810 tourbe ber Dberamtmann bon
graubrunnen, Sirdßberger bon SIRont, gum Sräfibenten
ber gufünftigen genfurfommiffion ernannt. @r befam

•) Sietje äRanual beS Staatsrats 10, 122.
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Friedberg in St. Gallen in die Zeitung eingerückt, worauf
der Staatsrat verordnete, daß der Zensor ohne Bewilli»
gung seiner vorgesetzten Behörde keine Artikel drucken

lassen dürfe. Auf diesen Vorfall hin verlangte Haller seine
Demission.

Hallers Nachfolger war wieder Ratsherr Fischer, doch

nur provisorisch, da die Diskussion über die Bewilligung
oder das Verbot von Professor Schnetts Werk den Anstoß
zu einer Reform des Zensurgesetzes gegeben hatte.

Bis 1809 war die Zensur immer mehr auf den Druck
und Verkauf von Büchern ausgedehnt worden, wie aus
einem Gutachten des Staatsrates an den Kleinen Rat
über die Revision der Zensurverordnung hervorgeht.
In diesem Gutachten schlug der Staatsrat als Lösung der
Zensurfrage vor, daß die Befugnisse des Zensors wieder
auf das Maß, wie es in der Verordnung von 1803 um»
schrieben wird, beschränk würden. Der Staatsrat ver>

langte für sich also nur die Zensur über Zeitungen und
politische Schriften, nicht aber diejenige über die übrige
Literatur. Jn bezug auf die Bücherzensur standen sich

im Gutachten zwei Vorschläge gegenüber: Nach dem
einen follte die Bücherzensur aufgehoben werden, nach
den, andern sollte sie an eine «,ck boo zu bestimmende
Behörde übergehen. Der Staatsrat wollte wohl auf die
Aufsicht über die Bücher verzichten, weil sie viel Arbeit
und Unannehmlichkeiten bereitete, wie im Falle Haller»
Schnell. Dabei taucht wieder der Gedanke einer Zensur»
kommission, wie sie im alten Bem bestanden hatte, auf.
Diese Anregung wurde in den nun folgenden Berawngen
über die neue Verordnung aufgenommen.

Am 8. Januar 1810 wurde der Oberamtmann von
Fraubrunnen, Kirchberger von Mont, zum Präsidenten
der zukünftigen Zensurkommission emannt. Er bekam

') Siehe Manual des Staatsrats 10, 122.
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ben Sluftrag, gufammen mit ben 4 bon ißm ju ernennen-
ben SIRitgliebern ber neuen Seßörbe eine genfurberorbnung

abjufaffen.

Slm 26. guni 1810 mürbe ber ©nttourf bom Sleinen
SRat gutgeßeißen. gn biefem genfurgefefc *) ßaben toir
ehte Stjntßefe aller früßera bor uns. ©S fann als baS

SRefuttat jaßrßunbertelanger ©rfaßrang angefeßen toerben.

©S erftiedte fieß nicßt nur auf baS Solitifdje mie bie
borßergeßenbe" Serorbnung, fonbem es befdjlug ben

ganjen Sudßbrad unb ben ganjen Sudßßanbel beS SantonS

unb baju bie SüdßerauSleiße. ©S erlaubte bie Son-
trolle aller SBege, auf benen Srobufte beS menfcßlidßen
©eifteS an bie breite Deffentlidjfeit gelangen lonnten.
Seine früßere Serorbnung toar fo umfaffenb unb einßeit-
Kdß. gßr Sdßöpfer muß neben großem DrganifationS»
talent einen Haren Ueberblid über baS gefamte Südjer-
unb geitungStoefen geßabt ßaben. ©S ift nidßt bertounber»
Iidß, baß biefeS,©efefc toäßrenb ber ganjen SReftaurationS»
geit in Sraft blieb. Sei gtoifdßenfällen mit Sudßßäublern
unb Srudem tourben fpäter oft Stimmen laut, bie eine
SRebifion beSfelben berlangten, aber baS ©nbe foldßer
SiSfuffionen toar immer bie geftftellung, baß bie Serorbnung

bom 26. guni 1810 gtoedentfpredßenb fei unb bah eS

bei ben betreffenben gtoifdßenfällen nur an gu lajrer
ftanbßabung berfelben gefeßlt habe. *)

©S gefdßaß aucß berfdßiebene SIRale, baß nad) Ueber-
tretungen beS genfurgefefceS bie Sommiffion burcß

l) ©ietje SJefretenbuctj 5, 532 ff.
*) Slm 16. Dftober 1826 j. Si befcfjroerte fidj ber SRat bei ber

Senfurfommiffion, roeil auf ben Saljrmärtten unfittticfje unb
fdjroärmerifdje ©djriften berfauft roorben roaren, unb er ftellte
jttgletdj bie grage, ob man bie Serorbnung nidjt in bem ©inne
flnbetn fonnte, bamit baS nidjt meljr borfomme. 35ie 3enfur»
beerbe antroortete, baf) bie Serorbnung bom 26. Suni 1810 ben
JBünfdicn ber SRäte am beften entfpredje, unb baf) es nur an ber
<£jefutton berfelben fetjle. (©ietje Slften ber äenfurfommiffion.)
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den Auftrag, zusammen mit den 4 von ihm zu ernenne«'
den Mitgliedern der neuen Behörde eine Zensurverord»
nung abzufassen.

Am 26. Juni 181« wurde der Entwurf vom Kleinen
Rat gutgeheißen. Jn diesem Zensurgesetz i) haben wir
eine Synthese aller frühern vor uns. Es kann als das
Resultat jahrhundertelanger Erfahrung angesehen wer»
den. Es erstreckte sich nicht nur auf das Politische wie die
vorhergehende" Verordnung, sondern es beschlug den

ganzen Buchdruck und den ganzen Buchhandel des Kan»
tons und dazu die Bücherausleihe. Es erlaubte die Kon»
trolle aller Wege, auf denen Produkte des menschlichen
Geistes an die breite Oeffentlichkeit gelangen konnten.
Keine frühere Verordnung war so umfassend und einheit»
lich. Jhr Schöpfer muß neben großem Organisations»
talent einen klaren Ueberblick über das gesamte Bücher»
und Zeitungswesen gehabt haben. Es ist nicht verwunder»
lich, daß dieseàMsetz während der ganzen Restaurations»
zeit in Kraft blieb. Bei Zwischenfällen mit Buchhändlern
und Druckern wurden später oft Stimmen laut, die eine
Revision desselben verlangten, aber das Ende solcher
Diskussionen war immer die Feststellung, daß die Verord»
nung vom 26. Juni 1810 zweckentsprechend sei und daß es
bei den betreffenden Zwischenfällen nur an zu laxer
Handhabung derselben gefehlt habe.

Es geschah auch verschiedene Male, daß nach Ueber»

tretungen des Zensurgesetzes die Kommission durch

') Siehe Dekretenbuch S, 532 ff.
') Am 16. Ottober 1826 z. A beschwerte sich der Rat bei der

Zensurkommission; weil auf den Jahrmärkten unsittliche und
schwärmerische Schriften verkauft worden waren, und er stellte
zugleich die Frage, ob man die Verordnung nicht in dem Sinne
andern könnte, damit das nicht mehr vorkomme. Die Zensur»
behörde antwortete, daß die Verordnung vom 26. Juni 181V den
Wünschen der Räte am besten entspreche, und daß es nur an der
Exekution derselben fehle, (Siehe Akten der Zensurkommifsion.)
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Sublifation in ben öffentlidßen Slättem toieber an
biefelbe erinnerte.1)

SiefeS lefcte genfurgefefc SemS foll nun ettoaS genauer
betradßtet toerben. Sermittelft eines SatentierangS»
fqftemS toar eS ben genforen möglidß, alle gtoeige beS

SudjßanbetS unb bie gefamte Sreffe unter ißrer Sontrolle
j^u ßalten. geber Sudjbruder, Sunft» unb Sucßßänbler,
jeber Seißbibliotßefbefi^er fonnte feinen Seruf nur
ausüben mit Setoilligung ber genfurbeßörbe. ©r ßatte bagu
bei berfelben um ein Satent, baS bier granfen foftete,
nadßjufudjen unb ber Sommiffton (auf bem Sanbe bem
Dberamtmann) ein ©elübbe abjulegen, toorin er ber»

fptadß, fidß genau an bie Serorbnung ju ßalten.
SllleS toaS im Srud erfeßien, tourbe jtoeimal jenfiert.

guerft mußten bie Srader baS SIRanuflript bortoeifen
unb nadßßer baS ©ebrudte, bamit ja nidjtS eingefdjmuggelt
toerben fonnte nadj bem erften Saffieren ber genfur.
Ser obrigfeitlidße Sudßbruder unterftanb für ben Srud
ber Serorbnungen unb ©efe^je unb ber offijiellen
Sirdßen» unb Sdjulbücßer nidjt ber genfur, für anbereS
aber tooßl. Sie ftänbler unb StuSteißer mußten Serjeicß»
niffe ißrer Südßerbeftänbe aufftellen, bie monatlicß bom
genfor tontrolliert tourben. Serboten toaren alle Sdjrif-
ten unb Sunfttoerle, bie bie jtoei großen gnftitutionen,
ben Staat unb bie Sirdje, angriffen unb ißren fterrfdjafts»
bereidß ju feßmälern tradßteten. ©S toar in ber Serorbnung
aufgejäßlt, baß Sdßriften, bie gegen SReligion, Sitten,
Serfaffung, frembe {Regierungen berftießen, berboten
toaren. Singriffe auf Sßribatperfonen naßmen ben redßt»

ltdjen SBeg.
Sie Strafen toaren ftreng: Serftöße gegen bie

Serorbnung tourben mit 16 granfen gebüßt, Setreiben bon
Sudjßanbel oßne Satent mit 100 granlen. Sei nod)

-) Sierje Srotofoll ber 8enfurfommiffion: Sublifation burd)
baS „äöodjenblatt" unb „S^roetäerfreunb" bom 6. Sanuar 1821
unb Sublifation bom 12.SWärj 1821.

— 73 —

Publikation in den öffentlichen Blättern wieder an
dieselbe erinnerte.^)

Dieses letzte Zensurgesetz Berns soll nun etwas genauer
betrachtet werden. Vermittelst eines Patentierungs»
systems war es den Zensoren möglich, alle Zweige des

Buchhandels und die gesamte Presse unter ihrer Kontrolle

zu halten. Jeder Buchdrucker, Kunst» und Buchhändler,
jeder Leihbibliothekbesitzer konnte seinen Beruf nur aus»
üben mit Bewilligung oer Zensurbehörde. Er hatte dazu
bei derselben um ein Patent, das vier Franken kostete,
nachzusuchen und der Kommission (auf dem Lande dem
Oberamtmann) ein Gelübde abzulegen, worin er ver>

sprach, sich genau an die Verordnung zu halten.
Alles was im Druck erschien, wurde zweimal zensiert.

Zuerst mußten die Drucker das Manuskript vorweisen
und nachher das Gedruckte, damit ja nichts eingeschmuggelt
werden konnte nach dem ersten Passieren der Zensur.
Der obrigkeitliche Buchdrucker unterstand für den Druck
der Verordnungen und Gesetze und der offiziellen
Kirchen» und Schulbücher nicht der Zensur, für anderes
aber wohl. Die Händler und Ausleiher mußten Verzeich»
nisse ihrer Bücherbestände aufstellen, die monatlich vom
Zensor kontrolliert wurden. Verboteu waren alle Schrif»
ten und Kunstwerke, die die zwei großen Institutionen,
den Staat und die Kirche, angriffen und ihren Herrschafts»
bereich zu schmälern trachteten. Es war in der Verordnung
aufgezählt, daß Schriften, die gegen Religion, Sitten,
Verfassung, ftemde Regierungen verstießen, verboten
waren. Angriffe auf Privatpersonen nahmen den recht»
lichen Weg.

Die Strafen waren streng: Verstöße gegen die Ver»
ordnung wurden mit 16 Franken gebüßt, Betreiben von
Buchhandel ohne Patent mit 100 Franken. Bei noch

') Siehe Protokoll der Zensurkommission: Publikation durch
das „Wochenblatt" und „Schweizersreund" vom 6. Januar 1321
und Publikation vom 12. März 1821.



— 74 —

fcßtoereren Sergeßen, toie j. S. Singriffen auf SReligion,
Serfaffung, frembe SRegierangen unb Sitten tonnten bte
Sdßulbigen je „nadß SDcaßgabe ber Umftänbe an Seib
unb ©ut beftraft toerben".

Ser genfuröerorbnung folgte am 23. guli 1810 ein
SReglement für bie genfurfommiffion.2) Sie genfur
tourbe nun nidßt meßr öon einem ©injelnen toie bisßer,
fonbern öon einer Sommiffion, befteßenb aus einem
Sräfibenten unb fecßs Slffefforen, auSgefüßrt. Ser Sräfibent

mußte SIRitglieb beS Sleinen SRateS fein, ©iner ber
Slffefforen tourbe öon ber Slfabemie geftellt. Sie Sei»
fifcer tourben öom Steinen SRat auf Sorfdjlag beS
Sräfibenten Sirdßberger getoäßlt. gebem SIRitglieb ber Sommiffion

tourbe öom Sräfibenten fein SBirfungSfreiS juerteilt.
Ser Sräfibent felbft befdjäftigte ficß mit ber genfur bet
öffentlidjen Slätter unb beS gefamten potitifcßenSdjrift-
tumS. ©r entfdjieb, ob frembe Südßer in ftanbel unb SluS-

leiße aufgenommen toerben burften. geber Slffeffor ßatte
eine Slnjaßl Säben unb Sefebibliotßefen — im Surcß-
fcßnitt 6 bis 8 — unter feiner Slufficßt. Sie genfurfommif•
fion fam feiten gu Sijmngen gufammen. gn einem
Sdßreiben beS Sräfibenten an ben ginangrat*) finbet
fidß golgenbeS über bie SlrbeitStoeife ber genfurfommif-
fion: „SaS Senfum ber genfurfommiffion ift bon einer
Slrt, meldße nicßt follegialifdße Slrbeiten erßeifdßt, baßet
berfammelt fidß biefelbe getoößnlicß audß nur einmal im
gaßr gu Saffation ber SHedßnung, ©rtßeilung bon neuen
Satenten unb bgl. gür alles übrige ßaben bie SIRitglieber
bie Slufficßt ber berfdßiebenen Sudßßanblungen unb
Sefe-Gabineter unter fidß bertßeilt. Ser Sräfibent erßält
SenntniS bon allen eingelnen Serfügungen unb bringt
biefelben burcß bie notßmenbigen SIRittßeilungen unter
fidß in Uebereinftimmung".

l) Sefreten-Sud) 5, 532 ff.
*) Srotofoll ber 3enfurfommiffion, Sonuar 1813.
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schwereren Vergehen, wie z. B. Angriffen auf Religion,
Verfassung, fremde Regierungen und Sitten konnten die
Schuldigen je „nach Maßgabe der Umstände an Leib
und Gut bestraft werden".

Der Zensurverordnung folgte am 23. Juli 1810 ein
Reglement für die Zensurkommission. i) Die Zensur
wurde nun nicht mehr von einem Einzelnen wie bisher,
sondern von einer Kommission, bestehend aus einem
Präsidenten und sechs Assessoren, ausgeführt. Der Präsi»
dent mußte Mitglied des Kleinen Rates sein. Einer der
Assessoren wurde von der Akademie gestellt. Die Bei»
sitzer wurden vom Kleinen Rat auf Vorschlag des Präsi>
denten Kirchberger gewählt. Jedem Mitglied derKommis»
sion wurde vom Präsidenten sein Wirkungskreis zuerteilt.
Der Präsident selbst beschäftigte fich mit der Zensur der
öffentlichen Blätter und des gesamten politischenSchrift»
tums. Er entschied, ob fremde Bücher in Handel und Aus»
leihe aufgenommen werden durften. Jeder Assessor hatte
eine Anzahl Läden und Lesebibliotheken — im Durch»
schnitt 6 bis 8 — unter seiner Aufsicht. Die Zensurkommis»
sion kam selten zu Sitzungen zusammen. Jn einem
Schreiben des Präsidenten an den Finanzrat") findet
sich Folgendes über die Arbeitsweise der Zensurkommis-
sion: „Das Pensum der Zensurkommission ist von einer
Art, welche nicht kollegialische Arbeiten erheischt, daher
versammelt sich dieselbe gewöhnlich auch nur einmal im
Jahr zu Passation der Rechnung, Ertheilung von neuen
Patenten und dgl. Für alles übrige haben die Mitglieder
die Aufsicht der verschiedenen Buchhandlungen und
Lese>Cabineter unter sich vertheilt. Der Präsident erhält
Kenntnis von allen einzelnen Verfügungen und bringt
dieselben durch die nothwendigen Mittheilungen unter
sich in Uebereinstimmung".

Dekreten-Buch 6. S32 ff.
') Protokoll der Zensurkommission, Januar 1813.
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gm toefentlidßen befdßränfte fidß bie Slrbeit ber genfur-
fommiffion auf bie Stabt Sera, gn ber Stabt gelangten
bie Satentgefudje bireft an fie, unb bie Satentierten
ftanben unter ißrer unmittelbaren Slufficßt. gn ben Se»

jirfen ßätten Dberamtmänner bie ©efcßäfte ber genfur»
fommiffion gu beforgen. Sie mußten bie berbädßtigen
Südßer ber Seßörbe in Sera jufcßiden, unb biefe entfdßieb
bann, ob ein Serbot ju erloffen fei ober nicßt.

b. Sn öe« "Heftauratton.

SRadj ber Slufßebung ber SIRebiationSberfaffung trat
ber ©eßeime SRat ungefäßr an bie Steife beS Staatsrates.
©r übte nun bie politifdße Solijei aus. Sie genfurfommif»
fion ftanb unter ißm unb bie Serorbnung bon 1810 blieb
unberänbert befteßen. Slud) bie SIRitglieber blieben bie»

felben. Sie genfurbeßörbe überbauerte alfo ben Um»

fturj bon 1813. gm Srotofoll ber genfurfommiffion madßt
fidß bie Umtoäljung nur burdß große Süden bemerfbar.
gn ber geit öom 29. September 1813 bis jum 2. gebraar
1816 finben fidß nur brei ßintragungen, bte bie Sifierang
ber Satente betreffen. Südjer tourben in biefem geitraum
feine öerboten. SarauS ift erficßtlicß, baß in ber Ueber»

gangSjeit nur bie formellen ©efcßäfte erlebigt mürben,
ju biefen geßörte bie jäßrlicße Erneuerung ber öerließenen
Satente. SRadß biefer SRußeperiobe mürben aber biegügel
toieber um fo ftraffer angejogen. ©egen 1820 ßin ßäuften
fidß bie berbotenen Südßer. Siefe SReubetebung ber Sätigfeit

in ber genfurfommiffion trat ein infolge eines fcßarfen
SabelS beS ©eßeimen SRateS im SIRai 1819. gn einem
Scßreiben an bie genfurfommiffion fonftatierte ber
©eßeime SRat, baß biefe in gänjlicße Untätigfeit berfunfen
fei.1)

gm Saufe ber gaßre famen ju ben befteßenben.5 Slrten
bon Satenten für Sudjbruder, Sudßßänbler, Sefelabinette,

») Srotofoll ber 3enfurlommiffion, 14. SIRat 1819.
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Im wesentlichen beschränkte sich die Arbeit der Zensur»
kommission auf die Stadt Bern. In der Stadt gelangten
die Patentgesuche direkt an sie, und die Patentierten
standen unter ihrer unmittelbaren Aufsicht. Jn den Be>

zirken hatten Oberamtmänner die Geschäfte der Zensur-
kommission zu besorgen. Sie mußten die verdächtigen
Bücher der Behörde in Bern zuschicken, und diese entschied
dann, ob ein Verbot zu erlassen sei oder nicht,

b. Sn öer Restauration.

Nach der Anfhebung der Mediationsverfassung trat
der Geheime Rat ungefähr an die Stelle des Staatsrates.
Er übte nun die politische Polizei aus. Die Zensurkommis»
sion stand unter ihm und die Verordnung von 1810 blieb
unverändert bestehen. Auch die Mitglieder blieben
dieselben. Die Zensurbehörde überdauerte also den
Umsturz von 1813. Jm Protokoll der Zensurkommission macht
sich die Umwälzung nur durch große Lücken bemerkbar.
Jn der Zeit vom 29. September 1813 bis zum 2. Februar
1810 finden sich nur drei Eintragungen, die die Visierung
der Patente betreffen. Bücher wurden in diesem Zeitraum
keine verboten. Daraus ist ersichtlich, daß in der
Uebergangszeit nur die formellen Geschäfte erledigt wurden,
zu diesen gehörte die jährliche Erneuerung der verliehenen
Patente. Nach dieser Ruheperiode wurden aber die Zügel
wieder um so straffer angezogen. Gegen 1820 hin häuften
sich die verbotenen Bücher. Diese Neubelebung der Tätigkeit

in der Zensurkommission trat ein infolge eines scharfen
Tadels des Geheimen Rates im Mai 1819. Jn einem
Schreiben an die Zensurkommission konstatierte der
Geheime Rat, daß diese in gänzliche Untätigkeit versunken
sei.')

Jm Laufe der Jahre kamen zu den bestehenden,5 Arten
von Patenten für Buchdrucker, Buchhändler, Lesekabinette,

') Protokoll der Zensurkommission, 14. Mai 1819.
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Sunftßänbler unb geitungSfdßreiber nodß jtoei neue
ßinju: 1819 tourbe bie genfurberorbnung auf Stein»
bradereien, 1826 auf Supferbrudereien auSgebeßnt.
Siefe Säten jeigett bie ©infüßrang biefer neuen gnbuftrte»
jtoeige in Sem.

Sluf bem Sanbe traten ber Surdßfüßrang einer lüden»
lofen genfur Sdßtoierigfeiten entgegen. Sort toar bie
Umgeßung ber genfurberorbnung biet leidßter, toeil bie
Sontrolle nidßt fo fdjarf toie in ber Stabt fein tonnte.
SRamentlidß toaren eS nicßt patentierte ftaufierer, bie
allerlei berbädjtige, bor altem „inrjftifdße" unb „feftiere»
rifdße" Seßriften ins Sanb bradßten. Siefe „GolporteurS"
berarfadjten ber Sommiffion biel Sopfgerbrecßen, benn
eS toar fdßtoierig, ißnen beigutommen. gmmer toieber
tourben bie Dberamtleute angeßalten, ein madßfameS
Sluge auf biefe Seute gu ßaben.

SBoßl um berartigen Uebertretüngen ber Serorbnungen
ju fteuern, mürben geroiffe Seränbemngen in ber Organisation

borgenommen. Sdjon am 25. ganuar 1813 fcßlug
bie genfurfommiffion. bem Staatsrat bor, bie Slufficßt
über religiöfe unb fittlidje Südßer auf bem Sanbe ben
Scßulfommiffarien ju übergeben, meil bie Oberamtleute
nidßt fo bertraut toaren mit ber SIRaterie, unb toeil fie oßne»
bieS genug ju tun ßätten. gn jener geit fam ja bie pieti»
ftifdße Setoegung in Scßtounq, unb bie Dbrigfeit mußte
bor allem gegen Seßriften ptetiftifdßer Slrt einfdßreiten.
gür bie genfur biefer religiöfen Siteratur toaren bie
Sdßutfommiffäre bie gegebenen Seute. gm gebraar 1813
naßm ber Sirdßenrat ben Sorfcßlag beS Staatsrates an,
bie genfur auf bem Sanb ben Sdjulfommiffären unb,
too eS nötig ju beren Unterftü^ung toäre, ben Sfarrem
ju übertragen.J)

Sie genfurfommiffion blieb in Sätigfeit bis jur
©infüßrang ber neuen Serfaffung am 31. Dftober 1831.

») Slften ber 3enfurfbmmiffion, 27. gebruar 1813.
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Kunsthändler und Zeitungsschreiber noch zwei neue
hinzu: 1819 wurde die Zensurverordnung auf Stein»
dmckereien, 1826 auf Kupferdmckereien ausgedehnt.
Diese Daten zeigen die Einführung dieser neuen Industrie»
zweige in Bem.

Auf dem Lande traten der Durchführung einer lücken»

losen Zensur Schwierigkeiten entgegen. Dort war die
Umgehung der Zensurverordnung viel leichter, weil die
Kontrolle nicht so scharf wie in der Stadt sein konnte.
Namentlich waren es nicht patentierte Hausierer, die
allerlei verdächtige, vor allem „mystische" und „sektiere»
rische" Schriften ins Land brachten. Diese „Colporteurs"
verursachten der Kommission viel Kopfzerbrechen, denn
es war schwierig, ihnen beizukommen. Immer wieder
wurden die Oberamtleute angehalten, ein wachsames
Auge auf diese Leute zu haben.

Wohl um derartigen Uebertretungen der Verordnungen
zu steuern, wurden gewisse Veränderungen in der Organi»
sation vorgenommen. Schon am 25. Januar 1813 schlug
die Zensurkommission dem Staatsrat vor, die Aufsicht
über religiöse und sittliche Bücher auf dem Lande den
Schulkommissarien zu übergeben, weil die Oberamtleute
nicht so vertraut wären mit der Materie, und weil sie ohne»
dies genug zu tun hätten. Jn jener Zeit kam ja die pieti»
stische Bewegung in Schwung, und die Obrigkeit mußte
vor allem gegen Schriften pletistischer Art einschreiten.
Für die Zensur diefer religiösen Literawr waren die
Schulkommissäre die gegebenen Leute. Jm Februar 1813
nahm der Kirchenrat den Vorschlag des Staatsrates an,
die Zensur auf dem Land den Schulkommissären und,
wo es nötig zu deren Unterstützung wäre, den Pfarrern
zu übertragen. ')

Die Zensurkommission blieb in Tätigkeit bis zur Ein»
sühmng der neuen Verfassung am 31. Oktober 1831.

>) Akten der Zensurkömmission, 27. Februar 1813.
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gßre Slrbeit ßatte aber fdßon borßer ju erlaßmen begonnen.
Son 1825 an fanf bie gaßl ber berbotenen Südßer gang
toefentlidj. Sdßon toäßrenb ber Serßanblungen beS

SerfaffungSrateS toar bie Slufficßt über bie geitungen eingeteilt

morben. Siefer Sergidßt toar aber nidßt leidßt

gegangen. Slm 29. gebraar 1831, am Sage nadß ber ©inbe-
rufung beS SerfaffungSrateS, madßte ber ©eßeime SRat

bem Steinen SRat ben Sorfdjlag, bie genfur über bie
bernifdje geitung aufgttßeben. Ser Steine SRat toitligteaber
nicßt ein unb entfdßieb, bah eS bei ben Sorfdßriften ber
genfurberorbnung bleibe, gn begug auf bie beborfteßen-
ben Serßanblungen beS SSerfaffungSrateS befdßloß er,
baß eS biefem freifteße, feinen Sßeratungen eine unbe-
fdßränfte Sßubligität gu geben.1) ge meiter baS Ser-
faffungStoerf fortfdjritt, befto toeniger ßielten ber Steine
»tat unb ber ©eßeime SRat an ben alten ©inricßtungen
feft. Stm 7. SIRai 1831, alfo mit bem Slnfang ber Seratimg
beS SerfaffungSenttourfS burdß ben SerfaffungSrat, hob
ber ©eßeime SRat bie genfur über bie „SReue Stllgemehte
Sdßtoeigergettung" auf Sßegeßren ber SRebaftion auf.
Ser Steine SRat toar bamit einberftanben unter ber Se-
bingung, baß biefer Sefdßluß publigiert toerbe, bamit
Slagen gegen baS Slatt nun nicßt meßr ber
genfurfommiffion, fonbern bem SRidßter eingereidjt mürben.
Slm 20. guni befaßl ber Steine SRat ber genfurfommiffion,
bie genfur über alle politifdßen Sradffdßriften einguftellen.8)
Samit toar baS gefamte politifdße Scßrifttum freigegeben.
Sie genfur eriftierte nur nodß für Sücßer unb Seßriften,
bie gegen SReligion unb Sittlidßfeit berftießen. Slber audj
biefe befdßränfte genfur ßatte fein langes Safein meßr.
Sie neue Serfaffung für bie SRepublif Sem bom 6. guli
1831 getoäßrleiftete bie böllige Sßreßfreißeit. Sie genfur
erlofdj mit biefer Seftimmung. SIRan fonnte auf ben
erften Süd meinen, ber Staat ßätte bamit eine feiner,

») Slften ber 3enfurfommiffion, 29. gebruar 1831.
*) Slften ber Senfurfommiffion, 20. Suni 1831.
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Jhre Arbeit hatte aber schon vorher zu erlahmen begonnen.
Bon 1825 an sank die Zahl der verbotenen Bücher ganz
wesentlich. Schon während der Verhandlungen des Ver»
fassungsrates war die Aufficht über die Zeitungen einge>

stellt worden. Dieser Verzicht war aber nicht leicht ge»

gangen. Am 29. Februar 1831, am Tage nach der Emde»

rufung des Verfassungsrates, machte der Geheime Rat
dem Kleinen Rat den Vorschlag, die Zensur über die
bernische Zeitung aufzuheben. Der Kleine Rat willigteaber
nicht ein und entschied, daß es bei den Vorschriften der
Zensurverordnung bleibe. Jn bezug auf die bevorstehen»
den Verhandlungen des Verfassungsrates beschloß er,
daß es diesem freistehe, seinen Beratungen eine unbe»

schränkte Publizität zu geben.') Je weiter das Ver»
fassungswerk fortschritt, desto weniger hielten der Kleine
Rat und der Geheime Rat an den alten Einrichtungen
sest. Am 7. Mai 1831, also mit dem Anfang der Beratung
des Verfassungsentwurfs durch den Verfassungsrat, hob
der Geheime Rat die Zensur über die „Neue Allgemeine
Schweizerzeitung" auf Begehren der Redaktion auf.
Der Kleine Rat war damit einverstanden unter der Be»

dingung, daß dieser Beschluß publiziert werde, damit
Klagen gegen das Blatt nun nicht mehr der Zensur»
kommission, sondern dem Richter eingereicht würden.
Am 20. Juni befahl der Kleine Rat der Zensurkommission,
die Zensur über alle politischen Druckschriften einzustellen.")
Damit war das gesamte politische Schrifttum freigegeben.
Die Zensur existierte nur noch für Bücher und Schriften,
die gegen Religion und Sittlichkeit verstießen. Aber auch
diese beschränkte Zensur hatte kein langes Dasein mehr.
Die neue Verfassung für die Republik Bern vom 6. Juli
1831 gewährleistete die völlige Preßfteiheit. Die Zensur
erlosch mit dieser Bestimmung. Man könnte auf den
ersten Blick meinen, der Staat hätte damit eine seiner.

') Akten der Zensurkommission, 29. Februar 1331.

') Akten der Zensurkommission. 29. Juni 1831,
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Sefugniffe aus ber ftanb gegeben. SaS ift jebodj nidßt
ber gall; audy jefct, mit ber neuen Serfaffung, ßatte ber
Staat bie SIRöglidjfeit, gegen ©rjeugniffe ber Sßreffe ein-
jufeßreiten. Slnftelle ber genfurfommiffion trat baS

Sreßgefejj bom 9. gebraar 1832, baS bem Staat unb ben
SJiribaten immer erlaubte, gegen tie Sreffe öorgugeßen.
SaS Sreßgefet^ ift eine abftraßterte, entperföntidjte
genfurfommiffion, mobei aber gu betonen ift, bah oie
Slntoenbung beS SßreßgefefceS bei toeitem toeniger ßäufig
borfam als bie Eingriffe ber genforen. Sie Unter-
brücfung ber freien SÜceimmgSäußerang, bie ben genforen
im alten ariftofratifcßen Staat geläufig toar, ift in ber
moberaen geit eine Unmöglicßfeit getoorben. SaS Sreß-
gefefc ift tooßl nie gebraudßt toorben gum ©infcßreiten
gegen bie fadßlidße Sleußerang einer Slnfidßt. ©S bot biel-
meßr bie SIRöglidjteit, Singriffe meift affeftiber SRatur, bie
ben Staat toirflidß gefäßrben ober bie Sribatperfonen
irgenbtoie fdßäbigen fonnten, gu aßnben.

II. genfur unb 3eltung§toefen.

SernS geitung toäßrenb ber SIRebiation toaren ftöpf»
nerS „©emeinnüfeige Sdßtoeigerifdße SRadjridßten". SRadj

ftöpfnerS Sob im gaßr 1813 ging baS Slatt an ©. SBtjß
über unb mürbe bon ißm bis in bie SReftauration ßinein
gefüßrt. Sie „gemeinnü^igen SRadßridßten" erlofdßen im
September 1817. Surg gubor mar ftelbmannS „©uro»
päifdße geitung" att ißte Seite getreten. ftelbmannS
Slatt bereitete aber ben Seßörben biel Serbruß unb
tourbe am 28. SIRärg 1818 toieber aufgeßoben. Son ba an
toar ber „Sdßtoeigerfreunb" bie eingige geitung in Sem.
@r ßatte fdßon bon 1814 an als „©emeinnüfciger SolfS»
unb SanbeSbote für alle Santone" eriftiert. SBon 1816 an
ßieß er „Sdßtoeigerfreunb". ©r erfdßien bis gum 31. SIRärg

1829. Som September 1830 an tourbe ein neues Statt
ßerauSgegeben, bie „SReue Slllgetnehte Sdßtoeigergeitung".

— 78 -
Befugnisse aus der Haud gegeben. Das ist jedoch nicht
der Fall; auch jetzt, mit der neuen Verfassung, hatte der
Staat die Möglichkeit, gegen Erzeugnisse der Presse ein»

zuschreiten. Anstelle der Zensurkommission trat das
Preßgesetz vom 9. Februar 1832, das dem Staat und den
Privaten immer erlaubte, gegen i^.e Presse vorzugehen.
Das Preßgesetz ist eine abstrahierte, entpersönlichte
Zensurkommission, wobei aber zu betonen ist, daß die
Anwendung des Preßgesetzes bei weitem weniger häufig
vorkam als die Eingriffe der Zensoren. Die Unter»
drückung der freien Meinungsäußerung, die den Zensoren
im alten aristokratischen Staat geläufig war, ist in der
modernen Zeit eine Unmöglichkeit geworden. Das Preß»
gesetz ist wohl nie gebraucht worden zum Einschreiten
gegen die sachliche Aeußerung einer Ansicht. Es bot viel»
mehr die Möglichkeit, Angriffe meist affektiver Nawr, die
den Staat wirklich gefährden oder die Privatpersonen
irgendwie schädigen konnten, zu ahnden.

II. Zensur und Zeitungswesen.

Berns Zeiwng während der Mediation waren Höpf>
ners „Gemeinnützige Schweizerische Nachrichten". Nach
Höpfners Tod im Jahr 1813 ging das Blatt an G. Wyß
über und wurde von ihm bis in die Restauration hinein
geführt. Die „gemeinnützigen Nachrichten" erloschen im
September 1817. Kurz zuvor war Heldmanns „Euro»
päische Zeitung" an ihre Seite getreten. Heldmanns
Blatt bereitete aber den Behörden viel Verdruß und
wurde am 28. März 1818 wieder aufgehoben. Von da an
war der „Schweizerfreund" die einzige Zeiwng in Bem.
Er hatte schon von 1814 an als „Gemeinnütziger Volks»
und Landesbote für alle Kantone" existiert. Von 1816 an
hieß er „Schweizerfreund". Er erschien bis zum 31. März
1329. Vom September 1830 an wurde ein neues Blatt
herausgegeben, die „Neue Allgemeine Schweizerzeitung".
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